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Garantie: eingeschränkt, anteilig, nicht übertragbar 

25-Jahre eingeschränkte Garantie auf Untergrund / 15 Jahre eingeschränkte Garantie auf die Oberfläche 

ACHTUNG: Die Bestimmungen dieser Garantien gelten ausschließlich für durch KWP Inc. (“KWP”) hergestellte einbaufertige bearbeitete Kaycan KWP Naturetech
TM 

Außenverkleidungen aus Holz. 

DIE FOLGENDEN ABSÄTZE STELLEN DAS EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL FÜR DEN URSPRÜNGLICHEN KÄUFER VON EINBAUFERTIGEN 

BEARBEITETEN Kaycan KWP NATURETECH
TM 

AUSSENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ DAR, SOLANGE DER URSPRÜNGLICHE KÄUFER DER EIGENTÜMER DER 

IMMOBILIE IST, AN DER DIE AUSSENVERKLEIDUNG ANGEBRACHT WURDE (nachfolgend bezeichnet als “EIGENTÜMER”). 

Sollte das Außenverkleidungsmaterial mit Ausnahme der Oberflächenbehandlung aufgrund eines Fabrikationsmangels innerhalb von fünfundzwanzig Jahren nach der 

Installation einen Fehler aufweisen, garantiert KWP, dass es, wenn dieser Fehler in den ersten fünf Jahren nach dem Installationsdatum auftritt, nach Kontrolle und Prüfung 

nach seiner Wahl entweder die Kosten für die Reparatur und den Austausch des mangelhaften Außenverkleidungsmaterials trägt oder dem Eigentümer des Bauwerks, an dem 

die Außenverkleidung installiert wurde, den Kaufpreis für die mangelhafte Außenverkleidung vollständig erstattet, ausschließlich der damit verbundenen Installations-, Arbeits- 

und Frachtkosten. Wenn ein Fehler im sechsten bis fünfundzwanzigsten Jahr ab dem Installationsdatum auftritt, erstattet es dem Eigentümer nach Kontrolle und Verifizierung 

basierend auf der durch KWP gewählten Option den Kaufpreis für die beschädigte Außenverkleidung anteilig zu einem Satz, der pro Jahr bis zum Ende des fünfzehnten 

Jahres um 7 Prozent; und vom sechzehnten Jahr bis zum Ende des vierundzwanzigsten Jahres um 3 Prozent pro Jahr sinkt; und einen Betrag in Höhe von 3 Prozent im 

fünfundzwanzigsten Jahr. Zum Zweck dieser Erklärung ist der Kaufpreis der Außenverkleidung der Preis, der üblicherweise durch den Händler zu dem Zeitpunkt verlangt wird, 

zu dem der Anspruch durch KWP in dem geografischen Gebiet angenommen wird, in dem die Außenverkleidung gekauft wurde. 

Sollte die werkseitig aufgebrachte Oberflächenbehandlung innerhalb von fünfzehn Jahren nach dem Installationsdatum einen Fehler aufweisen, mit Ausnahme von 

angemessenem Verblassen der Farbe aufgrund von gewöhnlicher Außenanbringung und natürlicher Verwitterung, garantiert KWP, dass es dem Eigentümer bei Auftreten 

eines Fehlers in den ersten fünf Jahren nach dem Installationsdatum nach seiner Option und nach Kontrolle und Verifizierung 100 Prozent der Kosten für Arbeit und Material 

erstatten, die erforderlich sind, um die betroffene Außenverkleidung mit einer Beschichtung in einfarbiger dickflüssiger Farbe zu versehen oder ein Ersatzmaterial liefern, 

ausschließlich Installations-, Arbeits- und Frachtkosten zum Ersetzen der betroffenen Außenverkleidung. Wenn der Fehler im sechsten bis fünfzehnten Jahr nach dem 

Installationsdatum auftritt, erstattet es dem Eigentümer nach Kontrolle und Verifizierung auf Grundlage der von KWP gewählten Option für einen Zeitraum von zehn Jahren 

einen Preis auf einheitlich anteiliger Basis, beginnend bei 100 Prozent während des fünften Jahres und um einen Satz von 18 Prozent pro Jahr bis zum Ende des zehnten 

Jahres und 2 Prozent pro Jahr bis zum Ende des vierzehnten Jahres sinkend, sowie in Höhe einer Entschädigung von 2 Prozent im fünfzehnten Jahr. 

Diese Garantien decken nur Fabrikationsmängel von einbaufertigen bearbeiteten Naturetech
TM 

Außenverkleidungen aus Holz ab und gelten nur, wenn die 

Außenverkleidung nach KWPs schriftlichen Anweisungen und den geltenden Standards der Bauordnung installiert wurde. Diese Garantien decken keine Schäden an der 

Außenverkleidung ab, die durch fehlerhafte Installation oder die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht ordnungsgemäß von KWP genehmigt wurden, durch Setzung des 

Bauwerks, Fehler des Bauwerks, Feuer, Wind, Überschwemmung, Blitzschlag, andere Fälle höherer Gewalt, Vernachlässigung der notwendigen und angemessenen 

Wartung, zufällige Schäden oder Fahrlässigkeit, Kontakt mit Luftverschmutzung, saurem Regen, schädlichen Chemikalien oder Dämpfen, Schrumpfung oder Verziehen von 

grünem Bauholz oder anderen Ursachen, die sich der Kontrolle von KWP entziehen, verursacht wurden.   
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Hält ein Eigentümer die Oberfläche der Außenverkleidung nicht sauber und kommt es zu schädlichen Ablagerungen darauf, kann die Wiederherstellung der 

Außenverkleidung in einen frischen und sauberen Zustand kompliziert sein. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, die Außenverkleidung angemessen sauber zu halten, 

indem er sie jährlich mit einem milden Reinigungsmittel wäscht. 

Ansprüche unter der fünfundzwanzig- oder fünfzehnjährigen Garantie müssen während der Garantiezeit KWP gegenüber schriftlich geltend gemacht werden. KWP hat das 

Recht, die Außenverkleidung, für die Ansprüche gestellt werden, vor der Entfernung als Voraussetzung für die Gültigkeit eines Anspruchs unter dieser Garantie zu 

untersuchen. Dies kann die Entnahme kleiner Materialproben für eine Laboranalyse umfassen. KWP stellt in seinem alleinigen Ermessen fest, ob das Material der 

Außenverkleidung aufgrund eines Fabrikationsmangels fehlerhaft ist und/oder ob das Außenverkleidungsmaterial ungewöhnliches Verblassen oder gewöhnliche 

Außenanbringung und natürliche Verwitterung aufweist. 

Die fünfundzwanzig- oder fünfzehnjährigen Garantien können durch den Eigentümer nicht auf einen nachfolgenden Eigentümer der Immobilie übertragen werden. 

Alle Ansprüche müssen eine Kopie der Rechnung oder des Vertrags enthalten, auf 

der/dem das Datum der Installation der Außenverkleidung angegeben ist. 

IN KEINEM FALL HAFTET KWP FÜR NEBEN-, SONDER-, INDIREKTE, 

MEHRFACHE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHADENSERSATZ AUS EINEM 

MANGEL DES GELIEFERTEN PRODUKTS/DER GELIEFERTEN PRODUKTE, 

EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN AN EIGENTUM 

ODER ENTGANGENEN GEWINN. 

DIESE GARANTIEN SIND DIE EINZIGEN GARANTIEN, DIE FÜR DAS 

PRODUKT/DIE PRODUKTE GELTEN UND SCHLIESSEN ALLE ANDEREN 

AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, 

EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN ODER 

MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUS 

ANDEREN GARANTIEN AUS DEM VERLAUF DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG 

ODER DES HANDELSGEBRAUCHS ODER DER WERBUNG, AUSSER, WO 

SOLCHE GARANTIEN UNTER ANWENDBAREN 

VERBRAUCHERPRODUKTGARANTIEGESETZEN GELTEN UND DAS GESETZ 

EINEN VERZICHT DARAUF AUSSCHLIESST; IN DIESEM FALL WERDEN 

DIESE GARANTIEN SOWEIT GESETZLICH ERLAUBT EINGESCHRÄNKT. 

Die Bestimmungen dieser Garantien schließen nicht die Anwendbarkeit geltender regionaler oder staatlicher Gesetze aus, die unter bestimmten Umständen 

bestimmte Einschränkungen und Ausschlüsse, die in diesen Garantien beschrieben sind, nicht zulassen. 

Für Installationsanweisungen oder andere Produktinformationen senden Sie eine E-Mail an mailto:infoEU@kaycan.com 
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